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2. Verordnung: Festsetzung der Richtsätze in der öffentlidien Fürsorgej Abänderung. 

2. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 17. Dezember 1963, womit die Verord
nung vom 16. Jänner 1962, betreffend die 
Festsetzung der Richtsätze in der öffent
lichen Fürsorge in der Fassung der Verord
nungen LGBI. für Wien Nr. 10/1963 und 
LGBI. für Wien Nr. 21/1963, abgeändert 

wird. 

Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung über die 
Einführung fürsorgerechtlicher Vorschriften im 
Lande Österreich, als landesgesetzliche Vorschrift 
übernommen durch das Wiener Landesgesetz vom 
23. Dezember 1948, LGBI. für Wien Nr. 11/ 
1949, über die vorläufige Regelung der öffent
lichen Fürsorge und Jugendwohlfahrt, wird ver
ordnet: 

§ 1 hat zu lauten: 

„Bei Hilfebedürftigen, die das 65 .. Lebensjahr 
bei Männern, das 60. Lebensjahr bei Frauen über
schritten haben oder arbeitsunfähig sind, betragen 
die Richtsätze: 

in der gehobenen Fürsorge: 

a) für den Alleinstehenden .. , .... , 660 S 
h) für den Hauptunterstützten im 

Familienverband . „ . . . . . . . . . . . . 640 S 
c) für den Mitunterstützten ...... , . 345 S 

in der allgemeinen Fürsorge: 

a) für den Alleinstehenden . . . . . . . . . 570 S 
b) für den Hauptunterstützten im 

Familienverband ... „ . . . . . . . . . . 540 S 
c) für den Mitunterstützten . , , .. , , . 275 S." 

Artikel II 
Artikel 1 

Diese \ 1 erordnung tritt am 1. Jänner 1964 m 
Die Verordnung der Wiener Landesregierung : Kraft. 

vom 24. September 1963, LGBI. für Wien Nr. 21, 
womit die Richtsätze in der öffentlidten Fürsorge 
festgesetzt ~'erden, wird abgeändert Wie folgt: 

Der Landeshauptmann: 

Jonas 

Efozdne Stücke des Laridt"Sgesetzblanes :ür Wien 11ind gegen E.ntriIDtung des VersdileißpreiQes von 70 g; füt das Stiidt im DruckKJrtenverlag d<·r 
Städtisc:hen Hauptka~~e, T., Rath-am, Scitg1t '!, Hodtparterre, und in der VerkaWmelle der bswrrddli:tdle11 Suaudnickerci - ~lener Zeinmg, 

Wiw.. 1„ WoJl;u:ile 27 a, erhältlich. 

Druck der Osterreichisdi:en Staatsdruckerei. 
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